
Der Gemeindevorstand 35117 Münchhausen, 30.09.2021 
10.2/ 

TOP: __1__ 

An die 
Gemeindevertretung 

Bürgerentscheid „Zusammenschluss der Kommunen Lahntal, Münchhausen und Wetter 
(Hessen) zu einer neuen Kommune“ am 26.09.2021 

Kenntnisnahme: 

Die Gemeindevertretung nimmt das amtliche Endergebnis des Bürgerentscheids „Zusammenschluss 
der Kommunen Lahntal, Münchhausen und Wetter (Hessen) zu einer neuen Kommune“ zur Kenntnis. 

Die Wahlbeteiligung betrug 79,48 %. 

 

Begründung: 

Über das vorläufige Ergebnis des Bürgerentscheids wurden die Gremienmitglieder am 26.09.2021 
informiert. 

Nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses des Bürgerentscheids durch den Wahlausschuss der 
Gemeinde Münchhausen am 29.09.2021 wurden die Gemeindeorgane gem. § 57 
Kommunalwahlgesetz (KWG) am 30.09.2021 unterrichtet. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt am 
08.10.2021 in den Münchhausener Nachrichten. 

 

 
Peter Funk  
Bürgermeister 



Der Gemeindevorstand    35117 Münchhausen, 07.10.2021 
       10.2 
       TOP: _ 2__ 
 

 

An die 

Gemeindevertretung 

 

Ausgabe von Windelsäcken 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt auch weiterhin bei Bedarf im Einzelfall monatlich einen 
kostenlosen Windelsack auf Anforderung für Kinder bis zum dritten Lebensjahr und für 
Personen die einen Nässeschutz benötigen (auf Nachweis) zur Verfügung zu stellen. 

Begründung: 

Durch den Beitritt zum Müllabfuhrzweckverband (MZV) zum 01.01.2021 müssen die 
Windelsäcke mit z. Zt. 5,60 €/Stück für 70 Liter an den MZV erstattet werden. In den ersten 
drei Quartalen 2021 wurden rund 750 Müllsäcke ausgegeben und etwa 50 kostenpflichtig 
abgegeben. 

Für das Jahr 2021 wird mit rund 1.100 Windelsäcken kalkuliert, für die 6.160 € an den MZV 
zu zahlen sind. 

Durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2020 sollte diese Regelung nach einem 
Jahr erneut geprüft werden. 

 

 

 
Peter Funk  
Bürgermeister 



Der Bürgermeister 35117 Münchhausen, 04.10.2021 
10.2/ 

TOP: __3__ 

An die 
Gemeindevertretung 

Änderung der Geschäftsordnung der Ortsbeiräte der Gemeinde Münchhausen 

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Münchhausen beschließt den 2. Nachtrag der 
Geschäftsordnung der Ortsbeiräte der Gemeinde Münchhausen. 

Begründung: 

Die Vorlage wurde von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 15.06.2021 zur weiteren Beratung 
an die Ortsbeiräte verwiesen. 

Die Ortsbeiräte wurden gebeten, Änderungswünsche und Anpassungen einzureichen. 

 

 
Peter Funk  
Bürgermeister 

  



 
2. Nachtrag der 

Geschäftsordnung der Ortsbeiräte der  
Gemeinde Münchhausen (GOOB) 

 

 

 

 

Aufgrund der §§ 81 und 82 in Verbindung mit § 62 (5) der Hessischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) in der aktuell gültigen Fassung hat 
sich die Gemeindevertretung der Gemeinde Münchhausen durch Beschluss vom 02.11.2021 folgenden 
2. Nachtrag zur Geschäftsordnung der Ortsbeiräte der Gemeinde Münchhausen gegeben: 
 

In § 1 wird in Absatz 2 folgender Satz eingefügt: 

Zu Schriftführern können analog § 61 Abs. 2 HGO Ortsbeiratsmitglieder oder Bürger gewählt 
werden. Die Schriftführerin oder der Schriftführer ist für den Inhalt der Niederschrift alleine 
verantwortlich. 

In § 3 wird in Absatz 2 das Wort „schriftlicher“ durch „elektronischer“ ersetzt. 
In § 5 wird in Absatz 3 die Worte „und des Gemeindevorstands“ eingefügt. 

In § 8 wird in der Überschrift „Redezeit“ und in Absatz 2 folgende Sätze eingefügt: 

Die Redezeit für den einzelnen Beitrag beträgt in der Regel höchstens fünf Minuten, wenn nicht 
diese Geschäftsordnung abweichendes bestimmt. Der Ortsbeirat kann für wichtige 
Verhandlungsgegenstände, wie insbesondere die Beratung des Haushaltes, die Redezeit 
abweichend festlegen. 

In § 10 Abs. 3 wird der erste Satz gestrichen und durch folgenden Satz ersetzt: 

Den Mitgliedern des Ortsbeirats wird eine Niederschrift elektronisch zugeleitet. 

In § 10 Abs. 4 werden folgende Sätze eingefügt: 

Eine Einreichung der Einwendung durch E-Mail ist ausreichend. Die Einwendung ist zu 
begründen. Über fristgerechte Einwendungen entscheidet die Gemeindevertretung in der 
nächsten Sitzung. 

In § 10 wird Abs. 6 eingefügt: 

Zur Information der Bevölkerung kann der wesentliche Inhalt der Niederschrift in geeigneter 
Weise veröffentlicht werden, soweit er sich nicht auf Verhandlungsgegenstände bezieht, die in 
nicht-öffentlicher Sitzung erörtert wurden. Die Schriftführerin oder der Schriftführer hat darauf zu 
achten, dass keine vertrauenswürdigen Inhalte veröffentlicht werden. 

In § 11 Abs. 1 werden die Buchstaben „8b“ und „Satz 2“gestrichen. 
In § 12 wird folgender Satz eingefügt: 

Es genügt ein Hinweis, wo diese digital abgerufen werden können. 

 

 

Münchhausen, den 03.11.2021 

 

 

.......................................................................................... 
(Roland Wehner, Vorsitzender der Gemeindevertretung) 

 

 



Der Gemeindevorstand      35117 Münchhausen, 04.10.2021 
         10.2/ 

         TOP: __4__ 
 

 

An die 

Gemeindevertretung 

 

 

Kinder sind unsere Zukunft e.V. Lahntal | Münchhausen – Jahresbericht 2020/2021 mit 
Bedarfsplanung 2021/2022 

Kenntnisnahme: 

Die Gemeindevertretung Münchhausen nimmt den Jahresbericht 2020/2021 mit Bedarfsplanung 
2021/2022 des Vereins Kinder sind unsere Zukunft e.V. Lahntal | Münchhausen zur Kenntnis. 

Begründung: 

Vom Verein KsuZ wurde der Jahresbericht mit Bedarfsplanung zur Kenntnis vorgelegt. 

 

 

 

Peter Funk 
Bürgermeister 






